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Zuschuss für Fortbildung von ReferentInnen und MitarbeiterInnen 

der Kath. Bildungswerke in den Gemeinden: 

Für die Fortbildung wird: 

25% (¼) der Kurskosten erstattet 

Höchstförderung pro ReferentIn/Jahr  € 170,00 

Mindestförderung     €   25,00 

Fortbildungskosten unter € 100,00 werden nicht subventioniert. 

Mehrere Fortbildungen, die im Kalenderjahr gesamt € 100,00 übersteigen, können gesammelt 

eingereicht werden. Einreichtermin bis spätestens 23. Dezember. 

 

Fortbildungen für Gruppen werden (wenn möglich) über die Teilnahmegebühr gefördert.  

Es steht dem KBW zu, Anträge abzulehnen ohne dies zu begründen. 

Sondervereinbarung ARGE EB Lehrgang: 

Erfolgreiche Kursleitung und Präsentation 

Kosten € 1.050,00 

€ 730,00 für gemeinnützige Einrichtungen und ARGE EB Mitglieder 

Zuschuss für ReferentInnen und ehrenamtl. Bildungswerkleiter/Mitarbeiter  € 180,00 

 

Veranstaltungsmanagement 

Kosten € 900,00 

€ 585,00 für gemeinnützige Einrichtungen und ARGE EB Mitglieder 

Zuschuss für ReferentInnen und ehrenamtl. Bildungswerkleiter/Mitarbeiter € 335,00 

 

Stand: 1. September 2013 
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